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In der Anlage übermittelt das Bundesministerium für Inneres 25 Ausfertigungen seiner 
. ~tellungnahme zu dem im Betreff bezeichneten Entwurf. 

Beilagen 

Für den Bundesminister: 

Zaruba 
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REPUBLIK öSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 WIEN, Postfach 100 

Bel Beantwortung bitte angeben 

Zahl: 76 024/50-IV/J 2/93/H 
DVR; 0000051 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Yerkehrs-Arbeitsinspektion (V AIG - 1993) 
Stellungnahme 

An das 
Bundesministerium für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
Verkehrs-Arbeitsinspektorrat 

Radetzkystraße 2 
1031 WIEN 

Zu ZI. 430.34711-IV/4/93 

\Vien, am 24. November 1993 

Referent: Holubar 

Kl.: 2433 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres bestehen gegen den im Betreff 

bezeichneten Entwurf grundsätzlich keine Bedenken. 

Die Inanspruchnahme der Unterstützung durch Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes kann - auch im Bereich der Bundespolizeidirektionen -

selbstverständlich in dringenden Fällen (etwa §§ 7 Abs. 1 und 12 Abs. 4) direkt bei 

der betreffenden Dienststelle erfolgen, grundsätzlich sollte aber nach Möglichkeit die 

Behörde (Bundespolizeidirektion) verständigt werden. 

Für den Bundesminister: 

Zaruba 
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